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1.  Informationsermittlung und innerbetriebliche Kennzeichnung 
1.1.  Informationen zu Gefahrstoffen liegen vor       
1.2.  Gefahrstoffverzeichnis liegt vor       
1.3.  Rohrleitungen und Anlagenteilen sind eindeutig gekennzeichnet       

2.  Arbeitsstätte 

2.1.  Eine gute allgemeine Lüftung, ggf. technische Lüftung 
vorhanden       

2.2.  Waschgelegenheiten mit Handtüchern sind vorhanden       

2.3.  Reinigungsmittel, Hautschutz- und Hautpflegemittel sind 
vorrätig       

2.4.  Die Arbeitsplätze werden regelmäßig gereinigt       

2.5.  
Eventuell vorhandene technische Schutzmaßnahmen, wie 
Absaugung etc.  werden spätestens jedes dritte Jahr geprüft 
und dokumentiert 

      

3.  Arbeitsverfahren  

3.1.  Es werden Arbeitsverfahren angewendet, die möglichst wenig 
Gase, Dämpfe, Stäube und Aerosole  verursachen       

3.2.  Es werden geeignete Arbeitsmittel, Geräte und Anlagen 
bereitgestellt       

3.3.  Die Anzahl der Exponierten ist auf ein Minimum reduziert       

3.4.  Gebinde sind geschlossen und werden nur zur Entnahme 
geöffnet       

3.5.  Die Dauer und das Ausmaß Exposition ist auf das erforderliche 
Maß beschränkt       

3.6.  Bei Abfüll- und Umfüllvorgängen wird ausreichend belüftet und 
abgesaugt       

3.7.  Ablagerungsmöglichkeiten für Stäube sind gering gehalten       
3.8.  Verspritzen von Flüssigkeiten wird vermieden       

4.  Organisation 
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4.1.  Die Beschäftigten werden mindestens einmal jährlich 
unterwiesen       

4.2.  Gefahrstoffmengen am Arbeitsplatz werden gering gehalten       

4.3.  Betriebsanweisungen sind vorhanden und den Beschäftigten 
bekannt       

4.4.  Arbeitsmittel und Stoffe werden bestimmungsgemäß verwendet       
5.  PSA  

5.1.  PSA gegen inhalative und dermale Gefährdungen ist vorhanden 
und geeignet       

5.2.  PSA ist in einem verwendungsfähigem Zustand        
6.  Hygiene und Hautschutz1  

6.1.  Arbeitskleidung sollte getragen werden        

6.2.  Essen, Trinken, Rauchen sollte am Arbeitsplatz verboten 
werden       

6.3.  Kontaminationen und Verschmutzungen der Haut werden sofort 
entfernt       

6.4.  Verschmutzte Arbeitsbekleidung wird ausgewechselt       
6.5.  Staubige Arbeitsbekleidung wird gereinigt       
6.6.  Es liegt ein Hautschutzplan vor       

7.  Sauberkeit und Reinigung 
7.1.  Arbeitsplätze werden regelmäßig aufgeräumt       
7.2.  Arbeitsplätze/Arbeitsbereiche werden regelmäßig gereinigt       

7.3.  Arbeitsmittel, Geräte und Gebinde werden gereinigt und sauber 
gehalten       

7.4.  Abfallbehältnisse zur ordnungsgemäßen Entsorgung stehen 
bereit       

7.5.  Restmengen oder leere Gefahrstoffgebinde werden sicher 
gelagert und sachgerecht entsorgt       

8.  Aufbewahrung und Lagerung2) 
8.1.  Die Lagerung ist übersichtlich       
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8.2.  Keine Aufbewahrung und Lagerung in Lebensmittelbehältnissen       

8.3.  Keine Aufbewahrung und Lagerung neben Arznei-, Futter- und 
Lebensmitteln       

8.4.  Staubarme bzw. flüssigkeitsdichte (Dampfdichte) Lagerung       
 

Bemerkungen 1) Bezieht sich auf alle Tätigkeiten mit erhöhter Staubentwicklung, spritzenden Arbeitsverfahren oder sonstigen Arbeitsplätzen mit erhöhter Stoffbelastung. 
2) Bezieht sich auf alle chemischen Arbeitsstoffe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfassung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 8 GefStoffV 
 

Anmerkungen zu: 
 
Spalte 2: „Maßnahmen“ 



[Firmenlogo] Gefahrstoffe – Gefährdungsbeurteilung 
(Beiblatt zu Gefährdungsbeurteilung - Dokumentation) 

Abschnitt 
2.1 

   

Aus den Inhalten der Gefahrstoffverordnung wurden die erforderlichen Maßnahmen nach den Schutzstufen zusammengestellt. Ist in dem entsprechenden 
Arbeitsbereich die Schutzstufe 1 anzuwenden, so dient diese Spalte als Checkliste für die geforderten Schutzmaßnahmen. Die vorliegende Checkliste nach 
der Schutzstufe 1 plus beinhaltet darüber hinaus die Forderungen zu dermalen und physisch-chemischen Gefährdungen. 
 
Spalte 3: „Erfüllt“ 
Ist die Maßnahme noch nicht umgesetzt, besteht eine potentielle Gefährdung/ Belastung für die Mitarbeiter, die durch entsprechende Schutzmaßnahmen 
(technisch-organisatorisch-persönlich) zu beseitigen sind. 
 
Spalte 4: „Schutzmaßnahmen“ 
Wurde in Spalte 3 „nein" eingetragen: Ist in Spalte 4 die betreffende Maßnahme aus der Spalte 2 als umzusetzende Schutzmaßnahme zu konkretisieren. 
Wurde in Spalte 3 „ja" eingetragen: Können in Spalte 4 auch bereits realisierte Maßnahmen kommentiert werden, ggf. auch auf vorhandene Unterlagen 
verwiesen werden. 
 
Spalte 5: 
Beratungsbedarf kann nötig sein, wenn Unsicherheiten bei der Erfüllung (Spalte 2) oder Bewertung (Spalte 3) der Gefährdungen oder bei der 
Maßnahmenfestlegung (Spalte 4) bestehen. 
 
Spalte 6: 
Die Realisierung der Maßnahmen wird von der verantwortlichen Führungskraft kontrolliert. 
 
Spalte 7: 
Wirksamkeit von Maßnahmen z. B. bei Begehungen, Audits, Sicherheitsbegehungen kontrollieren. 


